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Nr. 8 August 1960 Laufende Nr. 342

31. Jahrgang - Erscheint monatlich

AUS DEM INHALT:

Musik im Kinderballon

150 Jahre Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft

Wo stehen wir in der Entwicklung des

Erzieherberufes?

Die Disziplinarfälle häufen sich

Tagebuchnotizen

Die Hilfe des Laien
in der Betreuung psychiatrischer Patienten

Umschlagbild: Bewegungsübungen mit
taubstummen Kindern. Siehe unseren Bericht in dieser

Nummer «Musik im Kinderballon».
Photo Comet
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Um das liebe Geld

Vor einiger Zeit suchte uns die Mutter eines
Bauzeichnerlehrlings auf, um mit uns das Problem
eines Stipendiums zu besprechen. Bei der
Aufstellung des Finanzierungsplanes zeigte sich dann,
dass diese Mutter ihrem 18jährigen Sohn ein
wöchentliches Taschengeld von 25 Franken aushändigt.

Wir konnten unser Erstaunen über diese
«Grosszügigkeit» nicht verbergen. Die Mutter aber
verteidigte sich: «Was wollen Sie denn? Die andern
Lehrlinge haben das auch; wir müssen es Walter
einfach geben!»

Anders dachte eine Lehrerin der Gewerbeschule,
die wir aufsuchten, um nach den Leistungen eines
Verkäuferlehrlings zu fragen. «Ist es wahr, dass

Lehrlinge, die einen Vormund haben, nur ein
Taschengeld von 20 bis 25 Franken im Monat
erhalten?» wurden wir gefragt. Als wir dies mit
Ueberzeugung bejahten, war die Lehrerin ihrerseits

höchst erstaunt und meinte: «Damit treibt
man die jungen Leute ja direkt zum Stehlen und
ins Strichjungentum!»

In einer Sekundarschulklasse in einem
Mittelstandsquartier der Stadt Zürich wurden die Schüler

— geheim, ohne Namensnennung — nach ihrem
Taschengeld befragt. Von den 45 fünfzehnjährigen
Schülern verfügt ein einziger über kein Taschengeld,

während der «Spitzenmann» im Monat über
60 Franken frei verfügen kann. Die befragten
Fünfzehnjährigen verfügen im Durchschnitt über
8 Franken Taschengeld im Monat. Dies dürfte in
Ordnung sein, denn Fünfzehnjährige sollen mit
Geld umgehen lernen und über einen bestimmten
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